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Präsident Ingo Appé: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist ge-

schlossen.  

Wir gelangen zur Abstimmung.  

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsberei-

ches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 

Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Na-

tionalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuchen jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenom-

men.  

Ich lasse nun über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zu-

stimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenom-

men.  

 


